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STADT SCHMALKALDEN
Stadtverwaltung Schmalkalden · Altmarkt 1 · 98574 Schmalkalden · www.schmalkalden.de

Beschlussvorlage

Amt / SG:
Hauptamt, 10/1 Allgemeine Verwaltung

Reg.-Nr.:
Status:

Datum:

BV 051/19
öffentlich

08.05.2019

Betreff:

Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden
Hier: Aufhebung Beschluss, Nr. 025/19S und Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Schmalkalden

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 20.05.2019 Stadtrat

Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses, Nummer 025/19S vom 08.04.2019.

2. Der Stadtrat beschließt die in Anlage als Entwurf beigefügte Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Schmalkalden.

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja

 Einnahme
      in Höhe von: 
      HHSt: 

 Ausgabe
      in Höhe von:  ca. 63.000 €/Jahr
      HHSt:               0000.4010

 siehe Begründung

 Nein
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Begründung: 

Mit seinem Beschluss, Nr. 025/19S vom 08.04.2019 hat der Stadtrat der Stadt Schmalkalden den (ursprüngli-
chen) Entwurf der Ersten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden bestätigt.

Während des Anzeigeverfahrens der Satzung bei der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen wurde die Verwaltung jedoch auf Folgendes hingewiesen und um Berücksichtigung gebeten 
(Az. 13-1441-180/19-63):

1. Mit Artikel 1 Nr. 1 des Entwurfs der ursprünglichen Ersten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung sollte § 3a 
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid in die Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden eingefügt werden. Mit § 3 der 
Hauptsatzung trifft die Stadt Schmalkalden Regelungen zu den Ortsteilen. Nach Auffassung der Rechtsauf-
sichtsbehörde sollte die Regelung zum Bürgerbegehren/Bürgerentscheid jedoch nicht als Unterparagraph zu 
§ 3 der Hauptsatzung eingeschoben werden. Dadurch entstehe der Anschein, die Regelung würde sich ledig-
lich auf die Ortsteile beziehen.

2. Die sogenannte „Eilfallregelung“ des § 11 Abs. 4 nach Art. 1 Nr. 3 des Entwurfs der ursprünglichen Ersten Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung ist auf Grundlage des § 1 der Thüringer Bekanntmachungsverordnung 
(ThürBekVO) nicht zulässig. Bei Nichtberücksichtigung dieses Umstandes beabsichtige die Rechtsaufsichtsbe-
hörde die Beanstandung dieser Regelung.

Aus diesem Grund und unter Beachtung der vorgetragenen Gründe hat die Verwaltung einen erneuten Entwurf 
der Ersten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden vom 28.11.2018 gefasst. Darin wer-
den die ursprünglich in § 3a Bürgerbegehren, Bürgerentscheid getroffenen Regelungen in einem neuen – in Be-
zug auf § 4 thematisch besser eingeordneten - § 4a geregelt. Darüber hinaus wurde die „Eilfallregelung“ aus § 11 
Abs. 4 des Satzungsentwurfs herausgekürzt. Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen (z.B. Wahlbekanntmachungen) gilt nun Absatz 1 des § 11 der Hauptsatzung ent-
sprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. Damit werden u.a. Wahlbekannt-
machungen im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden veröffentlicht.

Weitere Änderungen am Entwurf der Ersten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden 
sind redaktioneller Art. Im Übrigen wird auf die Beschlussvorlage, Reg.-Nr. BV 025/19S vom 13.03.2019 verwie-
sen.

Die Verwaltung empfiehlt daher, den Beschluss, Nr. 025/19S vom 08.04.2019 aufzuheben und die in Anlage als 
Entwurf beigefügte Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden zu beschließen.
 

 Anlage: Entwurf der Ersten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden
  (Entwurf vom 09.05.2019)
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Haupt- und Finanzausschuss
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